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Für die Erstellung von psychiatrischen und psychologischen Gut-
achten in Strafverfahren sind Kenntnisse über kriminologische
Befunde zu den Erscheinungsformen und Ursachen der Delin-
quenz und zur Täterpersönlichkeit hilfreich. Sie erleichtern es,
den einzelnen Fall einzuordnen und seine Besonderheiten zu
erkennen. Der vierte Band des Handbuchs der Forensischen Psy-
chiatrie hat daher den Themenbereich Kriminologie und Foren-
sische Psychiatrie zum Gegenstand. Der Band ist in drei Ab-
schnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt geht es um kriminologi-
sche Grundlagen. Hier werden zentrale Befunde der Kriminolo-
gie über Umfang, Struktur und Entwicklung der Kriminalität,
über Täter und Opfer und über die Ursachen von Delinquenz dar-
gestellt. Zu diesem Abschnitt gehört auch ein Kapitel über Zu-
sammenhänge zwischen Delinquenz und psychischer Störung.

Der zweite Abschnitt ist der Kriminologie und Psychopatho-
logie von Delinquenzformen gewidmet, die in der Praxis der
forensischen Begutachtung eine wichtige Rolle spielen. Erörtert
werden Gewaltkriminalität, Sexualdelinquenz, Eigentums- und
Vermögenskriminalität, Drogendelinquenz, Straßenverkehrskri-
minalität und politisch motivierte Delinquenz. Für jeden dieser
Kriminalitätsbereiche werden zunächst die strafrechtlichen
Grundlagen dargestellt. Sodann werden kriminologische Befun-
de geschildert und schließlich werden von psychiatrischer Seite
Aspekte behandelt, die für die Begutachtung von Täterinnen
und Tätern in dem jeweiligen Deliktsbereich von Bedeutung
sind. Der dritte Abschnitt befasst sich mit der Wirklichkeit des
Strafverfahrens unter soziologischen und psychologischen
Aspekten. Indem die einzelnen Themen aus der Sicht von ver-
schiedenen Wissenschaften beleuchtet werden, bemüht sich
auch der vorliegende Band des Handbuchs um die Förderung
des interdisziplinären Dialogs über forensische Fragen.

Februar 2009 H.-L. Kröber, Berlin
D. Dölling, Heidelberg
N. Leygraf, Essen
H. Sass, Aachen
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1.1 Kriminalität und Kriminalitätskontrolle in Deutschland

W. Heinz

1.1.1 Kriminalitätskontrolle und Kriminalität

1.1.1.1 Kriminalitätskontrolle – Begriff, Gegenstand, System, Träger und Mittel

Unter „Kriminalitätskontrolle“ wird umgangssprachlich zumeist die Tätigkeit
von Polizei und Strafjustiz verstanden. In der Kriminologie hingegen wird
„Kriminalitätskontrolle“ nicht auf diese Institutionen beschränkt. Darunter
werden vielmehr „alle staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen, Stra-
tegien und Sanktionen (verstanden), welche die Verhaltenskonformität im
strafrechtlich geschützten Normbereich bezwecken“ (Kaiser 1996, S. 219).
Polizei und Justiz sind danach nur einer von mehreren Trägern, das Straf-
recht nur eines von mehreren Mitteln der Kriminalitätskontrolle, die Strafe
nur eine von mehreren Sanktionsmöglichkeiten. Kriminalitätskontrolle wird
auch – und vor allem – von der Familie, der Schule, der Nachbarschaft, von
den Peergroups und von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Statt staatlicher
Strafe werden hierbei informelle Reaktionen verwendet, von Spott oder Miss-
billigung über körperliche Züchtigung (z. B. der Eltern) bis hin zum Abbruch
von Beziehungen. Begrifflich wird deshalb unterschieden zwischen formeller,
von Polizei und Justiz ausgeübter Sozialkontrolle und informeller strafrecht-
licher Sozialkontrolle, deren Träger alle anderen (außerjustiziellen) Einrich-
tungen sind, die Verhaltenskontrolle ausüben.

Dieser Differenzierung der Kriminalitätskontrolle entspricht auch eine
begriffliche Unterscheidung des Begriffs der „Kriminalität“. Formelle straf-
rechtliche Sozialkontrolle hat unmittelbar nur mit der bekannt gewordenen
und in der Folge statistisch registrierten Kriminalität zu tun, auf die durch
die Strafverfolgungsorgane reagiert wird. Die Träger der informellen straf-
rechtlichen Sozialkontrolle werden dagegen zunächst und vor allem mit
nicht registrierter Kriminalität konfrontiert. Ihre Entscheidung entweder
gar nichts zu unternehmen, es bei einer informellen Reaktion zu belassen
oder aber durch eine Anzeige Polizei und Justiz einzuschalten, bestimmt
zugleich, welche Ereignisse – und unter Umständen auch bereits Tatver-
dächtige – registriert werden, wo genau im Einzelnen also die Grenze zwi-
schen Hellfeld (der registrierten Kriminalität) und dem Dunkelfeld (der
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nicht registrierten Taten bzw. nicht registrierten Tatverdächtigen) verläuft.
Während sich formelle strafrechtliche Sozialkontrolle auf die Kontrolle von
„Kriminalität“ beschränkt, also auf jene Verhaltensweisen, die durch Straf-
gesetze pönalisiert sind (der Einfachheit halber wird auf die Ordnungswid-
rigkeiten nicht eingegangen), erstreckt sich informelle Sozialkontrolle auch
auf den weiten Bereich sozial abweichenden Verhaltens.

Daraus ergibt sich die für die weitere Darstellung entscheidende Diffe-
renzierung in Vorfälle, die den Trägern der formellen Sozialkontrolle be-
kannt wurden und von ihnen als „Kriminalität“ statistisch registriert wor-
den sind, und solche, die ihr nicht bekannt wurden oder, anders formu-
liert, die Differenzierung in Hellfeld (amtlich registrierter) und Dunkelfeld
(nicht registrierter Kriminalität). Dass ein Teil der Vorfälle zwar amtlich
bekannt, aber statistisch nicht registriert wird, sei es, weil dies nicht gebo-
ten ist (z.B. Straßenverkehrsdelikte in der polizeilichen Kriminalstatistik),
sei es, weil die statistische Registrierung unterlassen wird (vgl. hierzu
Kürzinger 1978), oder dass zwar eine statistische Registrierung erfolgte,
aber diese (gemessen an den statistischen Erfassungsregeln) fehlerhaft ist
(vgl. hierzu die Nachweise in Bundesministerium des Innern u. Bundes-
ministerium der Justiz 2001, S. 20 f.), soll zwar der Vollständigkeit halber
erwähnt, aber aus Raumgründen nicht weiter vertieft werden.

Die Notwendigkeit der Differenzierung in „Hellfeld“ und „Dunkelfeld“ be-
ruht darauf, dass Informationen über einen potienziell strafbaren Vorgang
auf die Personengruppen, von denen eine irgendwie geartete Reaktion erwar-
tet wird, höchst unterschiedlich verteilt sind. Insbesondere im Jugendbereich
kommt nur ein kleiner Teil aller möglicherweise strafrechtlich relevanten
Vorkommnisse zur Kenntnis der Polizei. Exemplarisch kann dies am Ergeb-
nis einer in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre durchgeführten repräsenta-
tiven Befragung von Jugendlichen in Bielefeld und Münster verdeutlicht wer-
den. Die Jugendlichen sollten angeben, welche von den bei dieser Altersgrup-
pe quantitativ besonders bedeutsamen Delikten sie begangen hatten (ein-
facher und schwerer Diebstahl, einfache und gefährliche Körperverletzung,
Sachbeschädigung sowie Betrug). Gut ein Viertel aller von den Jugendlichen
als tatsächlich begangen berichteten Straftaten blieb nach Auskunft der Be-
fragten gänzlich unentdeckt. Ein weiteres Drittel wurde nur den Freunden be-
kannt und lediglich knapp ein letztes Drittel gelangte zur Kenntnis von Per-
sonen, von denen eine verhaltenssteuernde bzw. kontrollierende Reaktion er-
wartbar war (z.B. Eltern, Lehrern, Polizei usw.). Insgesamt nur knapp 5% der
Taten waren danach der Polizei bekannt geworden (vgl. Tabelle 1.1.1). Die Ra-
te der in anderen Untersuchungen ermittelten selbstberichteten Polizeikon-
takte ist, in Abhängigkeit von Art und Zahl der erfragten Delikte sowie der
Frage nach der Art der Kontakte, zwar teilweise deutlich höher. Das Verhält-
nis selbstberichteter Delinquenz zu offizieller Registrierung geht aber – über
alle erfragten Delikte gemessen – kaum über 15% hinaus. Dieser Befund ver-
deutlicht exemplarisch, dass das, was in den Kriminal- und Strafrechtspfle-
gestatistiken als „Kriminalität“ registriert wird, nur ein (sogar nur kleiner)
Ausschnitt aus der „Kriminalitätswirklichkeit“ ist.
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1.1.1.2 Medienkriminalität, registrierte Kriminalität
und Kriminalitätswirklichkeit

1.1.1.2.1 Medienkriminalität – Realitätsgehalt massenmedial vermittelten
Wissens über Kriminalität

Das in der Bevölkerung vorhandene Wissen über Kriminalität wird ganz
überwiegend durch die Massenmedien vermittelt und aus ihnen gewonnen.
In deren Berichterstattung stehen zumeist Aufsehen erregende Einzelfälle,
namentlich Sexual- oder Tötungsdelikte, im Vordergrund. Vermittelt wird –
verallgemeinert – das Bild einer immer brutaler werdenden Kriminalität.
Was aus der Medienforschung bekannt ist, dass Medien den Menschen eine
soziale Realität vorführen, die sowohl von der direkt erlebten Erfahrungs-
welt als auch von empirisch belegbaren Fakten erheblich abweicht, trifft
auch hier zu. Wird nämlich dieses massenmedial vermittelte Bild von Kri-
minalität mit den Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) kontras-
tiert, dann sind kaum Gemeinsamkeiten erkennbar, vielmehr Selektion,
Verdichtung, Verzerrung und Dramatisierung. Deshalb überrascht nicht,
dass die Bürgerinnen und Bürger die Kriminalitätsentwicklung stark über-
schätzen, insbesondere die Entwicklung der schwerwiegenden Formen der
Kriminalität. Es werden Zunahmen vermutet, wo es – der PKS zufolge –
tatsächlich Abnahmen gegeben hat, etwa bei Tötungsdelikten (vgl. Abb.
1.1.1). Die (Fehl-)Einschätzung von Kriminalität ist folgenreich, weil z. B.
die Einschätzung, die Gerichte urteilten zu milde, um so ausgeprägter ist,
je höher die vermutete Zunahme der Kriminalität ist, weil ferner Zusam-
menhänge zwischen der Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung und
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Tabelle 1.1.1. Verteilung der Delikte im Dunkelfeld, Hellfeld und Kontrollfeld nach Reichweite
der Information und des Delikttypus (in % der Delikte; N=1912). Delinquenzbefragung bei 13-
bis 17-jährigen deutschen Jugendlichen in Bielefeld und Münster 1986/87

Gesamt-
delinquenz
(N=1912=100%)

Gesamtes
Hellfeld
(N=1383=100%)

Kontrollfeld
(N=648=100%)

Absolutes Dunkelfeld
(N=529)

27,7%

Reichweite der Information
bis zu . . .

z Freunden (N=690) 36,1% 49,9%
z Eltern (N=434) 22,7% 31,4% 67,0%
z Lehrern/Vorgesetzten

(N=127)
6,6% 9,2% 19,6%

z Polizei (N=87) 4,6% 6,3% 13,4%
z anderen (N=45) 2,3% 3,2% –

Quelle: Karstedt-Henke, Crasmöller (1988) S. 709



der Kriminalitätsfurcht bestehen, weil schließlich durch diese (Fehl-)Ein-
schätzung die kriminalpolitische „Großwetterlage“ beeinflusst wird.

Deshalb kommt es zunächst darauf an, ein möglichst wirklichkeits-
getreues Bild von Kriminalität zu zeichnen als Voraussetzung sowohl einer
evidenzbasierten Kriminalpolitik als auch eines rationalen Umgangs mit
Taten, Tätern und Opfern.

1.1.1.2.2 Registrierte Kriminalität – ein repräsentatives,
lediglich verkleinertes Abbild der Kriminalitätswirklichkeit?

z Kriminalität und soziale Kontrolle

Seit Beginn einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit „Kriminalität“ war
den Kriminalstatistikern bewusst, dass in Kriminalstatistiken immer nur
ein Ausschnitt der „Kriminalität“ erfasst wird. Die Kluft zwischen „Reali-
tät“ und statistischem Abbild wurde lange Zeit durch die Annahme eines
„konstanten Verhältnisses“ überbrückt, das die Grundlage kriminalstatisti-
scher Arbeit bilden sollte. Ansonsten wären, so einer der Pioniere der Kri-
minalstatistik im 19. Jahrhundert, Adolphe Quételet, Kriminalstatistiken
„wertlos“ und die darauf gestützten Aussagen „falsch und absurd“ (Quételet
1921, S. 253). Von den Zeitgenossen und Nachfolgern Quételets wurde diese
„stillschweigende Annahme“ übernommen; ihre allgemeine Fassung erhielt
sie in Wadlers „Gesetz der konstanten Verhältnisse“. Danach werden sich
„unter normalen Verhältnissen“ die wirkliche Kriminalität (K), die zur An-
zeige gelangende Kriminalität (A), die abgeurteilte Kriminalität (U) und
die zur Verurteilung führende Kriminalität (V) „ziemlich nahe kommen.
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Straftaten insgesamt

Betrug (ohne Schwarzfahren)

2200 Körperverletzung
§§ 223-227, 229, 231 StGB

435* Wohnungseinbruch-
diebstahl (§ 244 I 3 StGB)

***1 KFZ-Diebstahl einschließlich
unbefugte Ingebrauchnahme

2160 Handtaschenraub

volendeter Mord (§ 211)

vollendeter Sexualmord

tatsächliche Veränderung 
PKS 2003 vs. 1993
Veränderung geschätzt

-38
259

-41
26

-24
20

-71
47

-46
39

59
53

67
48

-3
18

-100 -50 0 50 100
Veränderung (%)

150 200 250 300

Abb. 1.1.1. Entwicklung der Kriminalität im Zeitraum von 1993–2003 nach Daten der Polizei-
lichen Kriminalstatistik und nach Einschätzung der Bevölkerung.
Quelle: Pfeiffer, Windzio, Kleimann (2004) Tabelle 1



Auf jeden Fall werden dann die Größen A, U und V symptomatische Be-
gleiter von K bilden und so ziemlich alle Veränderungen, denen dieser Fak-
tor unterworfen ist, proportional mitmachen. Man könnte diese Regelmä-
ßigkeit in den Beziehungen füglich das ,Gesetz der konstanten Verhältnisse‘
nennen“ (Wadler 1908, S. 15).

Von diesem vermeintlichen „Gesetz“ ging die Mehrzahl der Kriminalsta-
tistiker in der Folgezeit zunächst aus. Dem liegt die Annahme zugrunde,
Kriminalität sei ein isolierbares, auch ohne soziale Kontrolle bestehendes
sozialpathologisches Phänomen, die zwischen Realität und statistischem
Abbild liegenden „Verzerrungsfaktoren“, namentlich diejenigen, die die
Größe des Dunkelfeldes bestimmen, aber auch die einer Verurteilung ent-
gegenstehenden Faktoren (vgl. hierzu Abb. 1.1.4 bis 1.1.6) seien externe
und im gedachten Idealfalle vermeidbare Störungen.

Die Forschung hat inzwischen gezeigt, dass Kriminalität nicht als ein
naturalistisch gegebener und zu messender Sachverhalt existiert. Was als
Kriminalität wahrgenommen wird, ist sowohl das Ergebnis vorgängiger ge-
sellschaftlicher Festlegungen als auch von zumeist mehrstufig erfolgenden
Prozessen der Wahrnehmung von Sachverhalten, deren Interpretation und
Bewertung. Dementsprechend gibt es auch nicht „das“ Messinstrument,
mit dem „die“ Kriminalität gemessen werden könnte, sondern (durchaus
unterschiedliche) Wahrnehmungen und (durchaus unterschiedliche) Bewer-
tungen auf jeder Tätigkeitsstufe.

z Kontrollabhängigkeit von Kriminalität –

Konsequenzen für das Verständnis von registrierter Kriminalität

z Konsequenzen für die Analyse von Umfang und Struktur registrierter Krimina-

lität. Die Einsicht, dass Kriminalität nicht in Isolierung von sozialer Kontrolle
gesehen werden kann, hat Konsequenzen für die Interpretation von kriminal-
statistischen Daten, und zwar für die Analyse von Umfang und Struktur der
Kriminalität einerseits, der Kriminalitätsentwicklung andererseits.
z Welche Sachverhalte als „Kriminalität“ bewertet werden, ist nicht fest

vorgegeben. Erst durch eine zeit-, raum- und kulturabhängige Festlegung
(formeller Verbrechensbegriff) werden die von der jeweils geltenden
Rechtsordnung einer Gesellschaft mit Strafe bedrohten Verhaltensweisen
bestimmt. Der Kernbestand – Delikte gegen Leben, Leib, Freiheit, Ehre,
Eigentum und Vermögen – ist zwar in westlichen Kulturen relativ stabil.
Änderungen im gesellschaftlichen Wertkonsens können aber als Folge ei-
ner Neubewertung von Rechtsgütern entweder zu Entkriminalisierungen
(z.B. Abtreibungs- oder Teile des Sexualstrafrechts) oder aber zu Neu-
kriminalisierungen (z.B. Ächtung von Gewalt) führen. Änderungen in
Bereichen der Technik (z.B. Straßenverkehr, Computer, Internet), der
Wirtschaft (z. B. elektronischer Zahlungsverkehr), in Tätergruppierungen
und Vorgehensweisen (z.B. organisierte Kriminalität) oder in Prozessen
sozialer Ausgrenzung (z.B. fremdenfeindliche Straftaten) können zu neu-
en Tatbegehungsmöglichkeiten führen, Hemmschwellen herabsetzen, Tat-
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begehungsanreize schaffen, zu Ausweich- oder Verlagerungsprozessen
usw. führen. Werden derartige Verhaltensweisen bzw. deren Zunahme
oder Intensität als sozialschädlich bewertet, führt dies zumeist zu einer
strafrechtlichen Neukriminalisierung. Änderungen sozialer Kontrolle, sei
es durch deren Abschwächung (z.B. Einführung von Selbstbedienungs-
läden), durch deren Intensivierung (z.B. Maßnahmen der technischen
Objektsicherung) oder durch deren Verlagerung (z.B. Prioritätenände-
rung polizeilicher Kontrolle, so etwa bei Btm-Delikten) können – zu-
meist als unbeabsichtigte Nebenfolge – ebenfalls Verhalten (oder dessen
Wahrnehmung) in sozial erwünschter oder unerwünschter Weise beein-
flussen mit der möglichen Folge, dass hierauf mit strafgesetzlichen Maß-
nahmen reagiert wird. Insbesondere bei Zeitreihenvergleichen sind des-
halb nicht nur Änderungen der Verhaltensweisen, sondern auch derarti-
ge Ent- und Neukriminalisierungen mitzubedenken und deren Einfluss
auf den statistischen Ausweis abzuschätzen.

z Die Bezeichnung eines Vorfalles als „Kriminalität“ durch das Opfer oder
durch Tatzeugen setzt zunächst dessen faktische Wahrnehmung voraus.
Viele folgenlose Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr und die Mehr-
zahl der Rauschgiftdelikte bleiben (vom Täter abgesehen) unentdeckt,
weil es bei diesen Delikten keinen Dritten gibt, der persönlich betroffen
ist. Die weit überwiegende Zahl der Ladendiebstahlsdelikte – durch
„Kunden“ oder Mitarbeiter – bleibt im Dunkelfeld (Schätzungen schwan-
ken zwischen 90% und 95%). Selbst für schwere und schwerste Strafta-
ten ist nicht auszuschließen, dass die straftatbestandsmäßige Handlung
unbekannt bleibt. So gibt es z.B. nach den Ergebnissen einer 23 rechts-
medizinische Einrichtungen in Deutschland einbeziehenden Studie
(Brinkmann et al. 1997; Brinkmann 2002) bei vorsätzlicher Tötung von
Familienangehörigen offenkundig ein hohes Dunkelfeld, vor allem bei
von Familienangehörigen verübten Tötungen von Kindern oder älteren
Menschen (vgl. Scheib 2002).

z Der als solcher wahrgenommene Sachverhalt muss ferner als Straftat be-
wertet werden. Dies ist nicht selbstverständlich. Beim Betrug zielt z.B.
die Täuschung durch den Täter darauf ab, dem Opfer den vermögens-
schädigenden Charakter seiner Verfügung zu verheimlichen. Deshalb
merkt beim „erfolgreichen“ Betrug der Betrogene gar nicht, dass er in
rechtswidriger Weise getäuscht wurde. In manchen Milieus gelten Tät-
lichkeiten als normal und hinnehmbar; nicht selten verwischen sich bei
Tätlichkeiten die Grenzen von Täter und Opfer, sodass das Opfer gele-
gentlich Grund hat, falls es sich als solches überhaupt sieht, die Anzeige
zu unterlassen. Durch die deliktspezifisch höchst unterschiedliche Ent-
deckungs- und Bewertungswahrscheinlichkeit werden folglich Taten- wie
Täterstrukturen vorbestimmt. So werden z.B. komplexe Delikte, die vor
allem von Erwachsenen – insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben
oder als Gewaltdelikte im sozialen Nahraum – begangen werden, eher
seltener entdeckt als die vor allem von jungen Menschen verübte, leicht
sichtbare Straßenkriminalität.
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z Von den Ereignissen, die das Opfer, die Tatzeugen oder andere wahrneh-
men und als „kriminell“ bewerten, wird schließlich nur ein Teil den
Behörden bekannt. Aus Untersuchungen ist bekannt, dass die weitaus
überwiegende Zahl aller Delikte der Polizei nicht durch eigene Kontroll-
tätigkeiten, sondern erst durch Anzeigen bekannt wird. Im Bereich der
„klassischen Kriminalität“ gelangen im Schnitt mehr als 90% der Vorfäl-
le erst durch Anzeigen zur Kenntnis der Polizei (Schwind 2008, S. 34).
Umfang, Struktur und Entwicklung der registrierten Kriminalität sind
deshalb fast völlig eine Funktion der Anzeigebereitschaft.

Aus Dunkelfelduntersuchungen ist ferner bekannt, dass von den
persönlich erlittenen Eigentums- und Gewaltdelikten – nach der Selbst-
auskunft der Befragten – durchschnittlich nur jedes zweite Delikt ange-
zeigt wird, wobei diese Angaben sogar überhöht – bei einzelnen Delik-
ten deutlich überhöht – sein dürften (Heinz 1993, S. 30; Schwind et al.
2001, S. 114). Die Anzeigewahrscheinlichkeit ist nach Deliktart und
-schwere, nach Täter- und Opfermerkmalen, nach Täter-Opfer-Beziehun-
gen, nach Einschätzung polizeilicher Aufklärungswahrscheinlichkeit usw.
unterschiedlich hoch. Auch Gewaltkriminalität wird, wie Opferbefragun-
gen hinsichtlich Raub, Vergewaltigung und Körperverletzung zeigen, nur
zu einem geringen Teil angezeigt (vgl. Abb. 1.1.2). Nach Auskunft der
Befragten beruhte die Nichtanzeige zu einem erheblichen Teil, nach eini-
gen deutschen Untersuchungen zu etwa der Hälfte, darauf, dass der Vor-
gang von den Betroffenen als „nicht schwerwiegend genug“ eingestuft
wurde oder dass die Polizei – nach Einschätzung der Befragten – „hätte
auch nichts machen können“ (vgl. Abb. 1.1.3).

z Der Polizei wird vor allem die im öffentlichen Raum stattfindende Ge-
waltkriminalität bekannt. Zahlreiche Gewalttaten im familiären Bereich
(Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch und sonstige Formen der
Gewalt in der Familie) und in bestimmten Gruppen (Rotlichtmilieu, or-
ganisierte Kriminalität) werden eher selten bekannt, d.h. durch unter-
schiedliche Anzeigewahrscheinlichkeiten werden Fall- und Tätergruppen
erneut selektiert. Daraus wiederum folgt unter Umständen eine faktische
Verfolgungsimmunität für Täter mit hoher Anzeigeverhinderungsmacht.

Wegen des generellen Zusammenhangs von Deliktschwere und Anzei-
gewahrscheinlichkeit ist das Hellfeld polizeilich registrierter Kriminalität
zu den schwereren Deliktformen hin verschoben. Die in der PKS regis-
trierte Kriminalität ist demnach kein verkleinertes, unverzerrtes Abbild
des Kriminalitätsgeschehens; Hellfeldkriminalität ist (in fast jeder Bezie-
hung) ein nicht repräsentativer Ausschnitt der Kriminalitätswirklichkeit.

z Die Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken messen nicht „das“ Hell-
feld der Kriminalität. Vielmehr geben sie für jede Institution der Straf-
verfolgung, also von Polizei, Staatsanwaltschaft oder Gericht, die Ergeb-
nisse von deren Tätigkeit und deren Sachverhaltsbewertung wieder. In-
sofern geben diese Statistiken als Tätigkeitsnachweise Aufschluss über
die Ergebnisse der in den einzelnen Abschnitten des Strafverfahrens
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SozialwissenschaftenBUS Mehrthemengroßumfrage

KfZ-Sachbeschädigung

sonstige Sachbeschädigung

PKW-Diebstahl

KfZ-Teile-Diebstahl

Fahrraddiebstahl

sonstiger einfacher Diebstahl

Betrug

Raub

Einbruch, versuchter Einbruch

tätlicher Angriff

sexueller Angriff

(sexuelle Belästigung, freches Benehmen)

(Unfall mit Verletzung)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Anzeigeraten (% der Opfer)

Auszüge aus dem Datenblatt zu Abb 1.1.2

Sozialwissenschaften Bus III/97
N=3272

Mehrthemengroßumfrage
N=20070

Opfer Opferrate Anzeigerate Opfer Opferrate Anzeigerate

z KfZ-Sachbe-
schädigung

186 5,7 57,0 884 4,4 51,8

z sonstige Sach-
beschädigung

65 2,0 61,5 289 1,4 52,2

z PKW-Diebstahl 32 1,0 90,6 213 1,1 79,3
z KfZ-Teile-Diebstahl 86 2,6 74,4 506 2,5 73,3
z Fahrraddiebstahl 170 5,2 72,9 851 4,2 69,6
z sonstiger ein-

facher Diebstahl
110 3,4 57,3 503 2,5 57,7

z Betrug 132 4,0 26,5 449 2,2 38,1
z Raub 35 1,1 57,1 169 0,8 59,8
z Einbruch, ver-

suchter Einbruch
60 1,8 88,3 339 1,7 80,5

z tätlicher Angriff 66 2,0 37,9 294 1,5 32,7
z sexueller Angriff 9 0,3 44,4 44 0,2 61,4
z (sexuelle Belästi-

gung, freches
Benehmen)

68 2,1 20,6 297 1,5 19,2

z (Unfall
mit Verletzung)

32 1,0 75,0 235 1,2 69,8

Quelle: Heinz, Spiess, Schnell, Kreuter (1998)

Abb. 1.1.2. Anzeigeverhalten in Abhängigkeit vom erlittenen Delikt. Bundesweite Repräsentativ-
befragung 1997; SozialwissenschaftenBus III/97 N=3272; Mehrthemengroßumfrage N=20070
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Polizei hätte nichts machen können/keine Beweise

nicht schwerwiegend/kein Schaden/Kinderstreich

Polizei hätte doch nichts dagegen getan

selbst geregelt, Täter war mir bekannt

andere Gründe

war nicht versichert

nicht getraut (Angst vor Vergeltung oder Rache)

Fall einer anderen Behörde gemeldet

Angst vor/Abneigung gegen Polizei 

26,8

20,1

15,8

12,4

12,2

4,2

3,8

3,2

1,5

0 10 20 30
Nennungen (%)

Auszüge aus dem Datenblatt zu Abb 1.1.3

Nennungen
a

Fälle Nennung (Nichtanzeigegrund)

absolut % (Personen)

607 26,8 541 „Die Polizei hätte auch nichts machen können/
es gab keine Beweise“

456 20,1 421 „War nicht besonders schwerwiegend/
hatte keinen Schaden/Kinderstreiche“

357 15,8 312 „Die Polizei hätte doch nichts dagegen getan“
280 12,4 260 „Habe es selbst geregelt, Täter war mir

bekannt“
277 12,2 262 „Anderer Grund/andere Gründe“
95 4,2 94 „Ich war nicht versichert“
86 3,8 79 „Habe mich nicht getraut

(aus Angst vor Vergeltung oder Rache)“
72 3,2 69 „Ich habe den Fall einer anderen Behörde

gemeldet“
34 1,5 31 „Hatte Angst vor der Polizei/Abneigung gegen-

über der Polizei/wollte nichts mit Polizei zu
tun haben“

2264 100% gesamt

a auch Mehrfachnennungen

Quelle: Heinz, Spiess, Schnell, Kreuter (1998)

Abb. 1.1.3. Gründe für Unterlassen einer Anzeige. Bundesweite Repräsentativbefragung 1997;
SozialwissenschaftenBus III/97 N=3272; Mehrthemengroßumfrage N=20070 zusammen (Mehr-
fachnennungen möglich)



stattfindenden Registrierungs-, Definitions- und auch der Ausfilterungs-
prozesse (vgl. Tabelle 1.1.2).

Allerdings sind insbesondere die stattfindenden Ausfilterungsprozesse
nur begrenzt statistisch messbar. Denn derzeit wird jede Statistik isoliert
geführt. Wiedergegeben wird der Kenntnisstand bei Abschluss des jewei-
ligen Verfahrens, also bei Abgabe der Akten durch die Polizei an die
Staatsanwaltschaft (PKS), bei Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsverfahrens (Staatsanwaltschaftsstatistik) oder nach rechtskräfti-
ger Erledigung des Hauptverfahrens (Strafverfolgungsstatistik). Erfolgt
eine „Korrektur“, z.B. eine andere rechtliche Bewertung, dann ändert
dies nichts an der statistischen Erfassung auf den vorhergehenden Stu-
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Tabelle 1.1.2. Übersicht über die Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken in der Bundesrepu-
blik Deutschland

Verfahrensabschnitt
(Erhebungseinheit)

Datensammlung
(veröffentlichende Stelle auf Bundesebene)

Ermittlungsverfahren

polizeiliche Ermittlungen
(Tatverdacht: Fall, Tatverdächtige, Opfer)

Polizeiliche Kriminalstatistik
(Bundeskriminalamt) (seit 1953)

Entscheidung der Staatsanwaltschaft
über das Ergebnis der Ermittlungen
(Geschäftsanfall und Art der Erledigung,
bezogen auf Verfahren; seit 1998 auch
auf Personen)

Staatsanwaltschaftsstatistik
(Statistisches Bundesamt)
(seit 1981)

Hauptverfahren

strafgerichtliche Tätigkeit
(Geschäftsanfall und Form der Erledigung,
bezogen auf Verfahren)

Justizgeschäftsstatistik in Strafsachen
(Statistisches Bundesamt)
(seit 1959)

strafgerichtliche Entscheidungen
(Aburteilungen, Verurteilung,
bezogen auf Personen)

Strafverfolgungsstatistik
(Statistisches Bundesamt)
(seit 1950)

Strafvollstreckung/Strafvollzug

Strafaussetzung zur Bewährung
(mit Unterstellung unter hauptamtlichen
Bewährungshelfer)
(Erlass/Widerruf der Strafaussetzung,
bezogen auf Probanden)

Bewährungshilfestatistik
(Statistisches Bundesamt)
(seit 1963)

Vollzug einer Freiheitsstrafe
(Zahl und Art der Justizvollzugsanstalten,
Belegung, Belegungsfähigkeit, demo-
grafische Merkmale der Gefangenen)

Strafvollzugsstatistik
(Statistisches Bundesamt)
(seit 1961)



fen. Aber auch aus anderen Gründen – unterschiedliche Erfassungszeit-
punkte (und damit unterschiedlich große zeitliche Distanz zum Tatzeit-
punkt), Erhebungseinheiten und Erfassungsgrundsätze – sind die statis-
tischen Daten von Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS), Staatsanwalt-
schaftsstatistik (StA-Stat) und Strafverfolgungsstatistik (StVerfStat) nicht
exakt aufeinander beziehbar (vgl. Heinz 2003). Immerhin erlaubt die Ge-
genüberstellung die Abschätzung der Größenordnung des stattfindenden
Ausfilterungsprozesses (vgl. Abb. 1.1.4), der statistisch allerdings nur
hinsichtlich der Tatverdächtigen, nicht aber hinsichtlich der Fälle dar-
gestellt werden kann.

Die quantitativ stärkste Ausfilterung erfolgt auf der Ebene der Polizei,
denn jeder nicht aufgeklärte Fall führt zur Verfahrenseinstellung durch
die Staatsanwaltschaft. Im Schnitt wird nur jeder zweite Fall (2006:
55,4%) aufgeklärt.

Nichtaufklärung im Sinne der PKS heißt, dass kein namentlich be-
kannter oder auf frischer Tat ergriffener Tatverdächtiger festgestellt wer-
den konnte. Zum Dunkelfeld der den Behörden nicht bekannt geworde-
nen Taten kommt also noch das Dunkelfeld der nicht ermittelten Täter
hinzu. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich folglich um eine Auslese
aus einem doppelten Dunkelfeld, dem Dunkelfeld der nicht angezeigten
Taten und dem Dunkelfeld der zwar angezeigten Taten, aber der nicht
ermittelten Tatverdächtigen. Diese beiden Dunkelfelder bestehen unab-
hängig voneinander. Eine hohe Aufklärungsrate ändert nichts an einer
bereits durch Unterschiede in der Anzeigeerstattung vorgegebenen Ver-
zerrung der registrierten Kriminalität. Wenn z.B. nur 5% der Ladendieb-
stähle entdeckt und der Polizei bekannt werden, dann kann auch eine
bei über 95% liegende Aufklärungsquote nichts daran ändern, dass nur
über die Tatverdächtigen dieser 5% entdeckter Fälle etwas ausgesagt wer-
den kann.

Aussagen über Täter, seien es Tatverdächtige oder Verurteilte, sind al-
so regelmäßig Aussagen über in hohem und unterschiedlichem Maße
ausgelesene Gruppen. Denn nicht nur die Anzeige-, sondern auch die
Aufklärungswahrscheinlichkeit ist deliktspezifisch unterschiedlich groß
und darüber hinaus von der Handlungskompetenz und Verteidigungs-
macht des Verdächtigen beeinflusst. So sind z.B. Jugendliche im All-
gemeinen eher zu einem Geständnis zu bewegen als Erwachsene; sie ha-
ben zu den schwer aufklärbaren Delikten der Betrugs- und Wirtschafts-
kriminalität kaum Zugang; sie verüben dagegen Delikte häufiger in Cli-
quen und im öffentlichen Raum (was ihre Taten „sichtbarer“ macht) und
sie agieren unprofessioneller. Durch diese Faktoren kann z.B. ein Teil
des Unterschiedes zwischen der Jugend- und der Erwachsenenkriminali-
tät oder (möglicherweise) zwischen der Kriminalität von Männern und
Frauen erklärt werden.

Nicht in allen Fällen, in denen die Polizei meint, einen Tatverdächti-
gen ermittelt zu haben, bejaht die Staatsanwaltschaft einen für die An-
klageerhebung hinreichenden Tatverdacht. Wird von der Abgabe des Ver-
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